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Klaus Menne 

Die Kosten der erzieherischen 
Hilfen 
Die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung steigen kontinuierlich. Eine 
Orientierung an den Gesamtausgaben verstellt dabei die Wahrnehmung 
der Kosten, die bei einer Hilfegewährung im Einzelfall entstehen. Auf 
der Basis der Bundesstatistik werden deshalb die Kosten je Fall einer 
Hilfeart standardisiert berechnet. Sie bilden den Ausgangspunkt für eine 
Steuerung der Ausgaben. Dabei werden deutlich unterschiedl iche 
Kostenentwicklungen in den verschiedenen Hilfearten erkennbar. 

IN HALT 
• Einleitung 

• Die Berechnung der Kosten einer Hil-
fe zur Erziehung 

• Die Ausgangsdaten 

• Veranderungen der Inanspruchnah-
me bei den Hilfen zur Erziehung 

• Die unterschiedliche Dauer der Hilfen 
als Kostenfaktor 

•Die durchschnittlichen Kosten der er-
zieherischen Hilfen je Fall 

•Fallaufkommen und Kosten 

• Die Entwicklung der Kosten der erzie-
herischen Hilfen 

• Diskussion 

Vergleich der Gesamtausgaben und 
der Kosten je Fall 

Preisbereinigte Kostensteig erung je 
Fall einer Hilfeart 
Kosten-Nutzenanalysen 

• Perspektiven 

• Einleitung 
Die Kosten der erzieherischen Hilfen sind im-
mer wieder Thema der politischen Diskussion 
über die Kinder- und Jugendhilfe. In der Regel 
treten sie in den Blick, weil sie erneut eine 
Höhe erreicht haben, die von den Protagonis-
ten nicht mehr als tragbar angesehen w ird. So 
z.B. beim Entwurf für ein Kommunales Entlas-
tungsgesetz (KEG). Doch diese Diskussion ist 
keineswegs neu. Die KGSt begründete bereits 
1975 einen Bericht zur Erziehungshilfe außer-
halb des Elternhauses mit dem Argument, ei-
ner seiner Ausgangspunkte liege in „dem er-
heblichen Ansteigen von Heimkosten" (Struck 
2001, S 419). Bei solchen Vorstößen sind zu-
meist die Gesamtausgaben der Kinder- und 
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Jugendhilf e Thema oder die Ausgaben eines 
in der Diskussion stehenden Teils, etwa der 
Hilfen zur Erziehung. Ob sich jedoch tatsäch-
lich die durchschnittlichen Kosten für eine Hil-
fe nach den verschiedenen vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Hilfearten erhöht haben, muss 
dabei dahin gestellt bleiben. 

Die Bundesstatistik der Kinder- und Jugendhil-
fe erfasst seit 1963 auch die A usgaben und 
Einnahmen. Der Erhebungsmodus ist zunächst 
1987 durch Einbeziehung der Aufwendungen 
der Gemeinden und Gemeindeverbände ver-
bessert worden. Mit Einführung des SGB VIII 
wurden noch bestehende Inkompatibilitäten 
zwischen der kommunalen Haushaltssystema-
tik und der Erhebung zur Jugendhilfestatist ik 
(im Grundsatz) ausgeräumt. Allerdings unter-
liegen die Träger der freien Jugendhilfe keiner 
Auskunftspflicht; deshalb gehen deren Auf -
wendungen in die Erhebungen nicht ein 
(Schilling 2000, S 176ff.). Für die Hilfen zur 
Erziehung kann dies auch hingenommen wer-
den, da für sie eine Entgeltfinanzierung er-
folgt. Es liegen damit - von Ausnahmen im 
Detail abgesehen (Schilling 2002, S 31 2ff.) -
hinreichend gute Daten zu den Kosten der er-
zieherischen Hilfen vor. Alle Berechnungen zu 
den Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
(z.B. Kolvenbach 1997a; Struck 2001; Schil-
ling 2005) erfolgen daher auf dieser Basis. 
Im Erhebungskonzept für die Statistik der 
Kinder- und Jugendhilfe sind die Erfassung 
der Hilfen und die Erfassung der A usgaben 
aufeinander abgestimmt: die Ausgaben wer-
den für die einzelnen Hilfen zur Erziehung 
getrennt erfasst. Deshalb können sie zu der 
Zahl der in einem Jahr durchgeführten Hilfen 
in Beziehung gesetzt werden (Kolvenbach 
1997b, S 401; Schilling 2002, S 182). Bisher 
ist diese „ besondere Leist ungsfähigkeit des 
Erhebungskonzepts" (ebd.) noch nicht ge-
nutzt worden. Dabei ermöglicht sie es, die 
Kosten der Hilfen zur Erziehung je Fall zu be-
rechnen. Dies muss für die Kinder- und Ju-
gendhilfe von besonderem Interesse sein. 
Denn ob eine Hilfe „teuer" oder „günstig" 

ist, entscheidet sich nicht nach der Höhe der 
Fachleistungsstunde, dem Pflege- oder Ta-
gessatz. Eine in der Zeiteinheit „teuere" Hilfe 
kann objektiv die „günstige" sein , wenn die 
erforderliche Unterstützung des jungen Men-
schen in kürzerer Zeit erfolgt. Ebenso kann 
eine je Stunde oder Tag „günstige" Hilfe, ob-
jektiv teuer sein, weil sie eine Unterstützung 
über einen längeren Zeitraum nach sich zieht 
(vgl. auch Roos 2005, S 164). Es müssen des-
halb immer die Kosten ;e Fall in den Blick ge-
nommen werden. Sie sind die Voraussetzung 
für eine Einschätzung nicht nur der Effektivi-
tät (Wirksamkeit) einer Hilfe, sondern der Ef-
f izienz, also der Wirksamkeit unter Berück-
sicht igung der aufgewendeten Mittel. 
Fachliches Handeln schließt heute solches 
Kostenbewusstsein ein (Schröer 2007, S 221; 
Krause 2007, S 230f. ). Im Folgenden wird 
daher dargestellt, w ie die durchschnittlichen 
Kosten für einen Fall je Hilfeart in den Hi lfen 
zur Erziehung berechnet werden können. 

• Die Berechnung der Kosten 
einer Hilfe zur Erziehung 
Die Bundesstat istik erfasst seit 2007 bei allen 
Hilfen zur Erziehung die in einem Jahr been-
deten Hilfen und die zum Ende eines Jahres 
noch fort dauernden Hilfen. D ie innerhalb 
des Jahres begonnenen Hilfen werden von 
den Statistischen Ämtern aus den Datensät-
zen berechnet. Für die stationären und teil-
stationären Hilfen stehen diese Daten bereits 
für die zurückliegenden Jahre zur Verfügung. 
Für die ambulanten Hilfen liegen sie seit 2002 
vor. Eine Sondersituation bestand für die Er-
ziehungsberatung, bei der bisher nur die be-
endeten Hilfen erfasst worden sind (dazu 
weiter unten). 
Nun entspricht die Summe der zu Beginn ei-
nes Jahres fortdauernden Hi lfen (A) und der 
innerhalb des Jahres neu begonnenen Hilfen 
(B) der Summe aus den in diesem Jahr been-
deten Hilfen (C) und den am Ende des Jahres 
noch fortdauernden Hilfen (D). 
Es gilt also: 
(1) (A + D)/2 
Um die Ausgaben eines Jahres auf alle inner-
halb dieses Jahres geleisteten Hilfen zu bezie-
hen, muss der mittlere Bestand an Hilfen in 
diesem Jahr bestimmt werden . Er berechnet 
sich als arithmetisches Mittel aus Anfangs-
und Endbestand der Hi lfen : 
(2) A + C / 2 
Dabei wird näherungsweise angenommen, 
dass die neu begonnenen Hilfen und die be-
endeten Hilfen sich gleichmäßig über das Jahr 
verteilen. Daher gehen sie jeweils mit der 
Hälfte der in der Statistik ausgewiesenen Fälle 
in die Berechnung ein. Der mittlere Bestand 
(E) eines Jahres ergibt sich also mit (1) als 
(3) E = C/2 + D - B/2. 
Dies sind die für die Kostenberechnung je Fall 
zu berücksichtigenden Hilfen eines Jahres . 
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Der Sachverhalt lässt sich auch geometrisch 
nachvollziehen, ind em die innerhalb eines 
Jahres durchgehend geleisteten Hilfen und 
die begonnenen bzw. beendeten Hilfen als 
Flächen dargestellt werden: 

A 

hungsberatung liegen die tatsächlichen Kos-
ten um den Eigenanteil der Träger der freien 
Jugendhilfe, die diese Leistung vorhalten, hö-
her. (Hier erfolgt teilweise noch eine Finan-
zierung über § 74 SGB VIII, also als För-

D 

Gan:z:1ähng bestehencle Hilfen 

samtausgaben für die Hilfen zur Erziehung 
aus und stellt die Ausgaben nach den einzel-
nen Hilfearten differenziert dar. Allerdings 
werden hier nicht alle Ausgaben für die Erzie-
hungsberatung nach § 28 SGB VIII erfasst. 
Denn Erhebungsgegenstand sind die Aus-
gaben für Einzel- und Gruppenhilfen. Erzie-
hungsberatung wird aber typischerweise 
nicht als Einzelfall finanziert, sondern über ein 
Budget, dass sich aus dem kommunalen Zu· 
schuss (Fördermittel und Entgelte), Landes-
zuschuss (soweit Erziehungsberatung durch 
das Land gefördert wird) und ggf. Eigenmittel 
des freien Trägers zusammensetzt. Der größ-
te Teil der Ausgaben für Erziehungsberatung 
wird daher bei Ausgaben für Einrichtungen 
und zwar unter „Erziehungs-, Jugend- und 
Familienberatungsstellen" verbucht. Diese 
Ausgaben sind bei einer Berechnung der Kos-
ten je Fall ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. 
dazu Menne u.a. 2006, S 269ff; Overmann; 
Schilling 2006, S 55ff.). Andererseits erfasst 
die Statistik der Ausgaben zu den Einzel- und 
Gruppenhilfen auch „andere" Hilfen zur Er-
ziehung, also solche Hilfen, die auf der 
Grundlage von § 27 Abs. 2 SGB VIII als nicht 
einer der im Gesetz aufgeführten Hilfearten 
zuzuordnende, „ flexible" Hilfen gewährt 
werden. Die auf sie entfallenden Ausgaben 
müssen bei der Berechnung der Kosten je 
Hilfeart unberücksichtigt bleiben. 

Abb. 1 

Nun dauern die erzieherischen Hilfen zumeist 
länger als ein Jahr. Will man die durchschnitt· 
lichen Kosten einer Hilfeart je Fall bestimmen, 
muss also noch d ie in der Bundesstatistik 
ebenfalls ausgewiesene durchschnittliche 
Dauer (F) der Hilfe berücksichtigt werden. 
Die Kosten je Fall (G) innerhalb einer Hilfeart 
bestimmen sich damit als 
(4) G = Ex F. 
Auf dieser Basis kann nun die Berechnung der 
Kosten für die einzelne n Hilfearten erfolgen. 
Dabei werden hier für die Hilfen außerhalb 
des Elternhauses die Dat en der Jahre 2000 und 
2005

1 
zugrunde gelegt. Denn in diesen beiden 

Jahren wurden Bestan dserhebungen durch-
geführt, deren Daten als zuverlässig angesehen 
werden können. In den dazwischen liegenden 
Jahren sind die Bestände auf der Basis der Mel-
dungen zur Statistik nur fortgeschrieben wor-
den; dabei können mehrere Fehler auftreten, 
die im Ergebnis zu falschen Bestandsdaten füh-
ren (Schilling 2002, 5 1 30) . Die maschinell er-
rechneten Bestände d e r Jahre 2001 bis 2004 
werden daher hier nicht genutzt. 
Für die ambulanten Hilfen2 (mit Ausnahme 
der Erziehungsber atung) kann die Berech-
nung über eine Zeitrei he von 2002 bis 2005 
erfolgen, da ab 2002 vom Statistischen Bun-
desamt auch begonnene Hilfen ausgewiesen 
werden. Für die Erzie hungsberatung wurden 
bis zum 31.12.2006 n ur beendete Hilfen er-
hoben. Aufgrund der kurzen Dauer der Hilfe 
entspricht die Zah l de r beendeten Beratungen 
eines Jahres recht gen au der Zahl der in die-
sem Jahr neu begonnenen Beratungen. Hilfs-
weise können deshalb die Kosten einer Bera-
tung je Fall - wie U blich - als Kosten je 
beendeter Beratung bestimmt werden. 
Die bei der Berech nu n g b erücksichtigten Aus-
gaben geben nur die Kosten der öffentlichen 
Träger wieder. Dies ist auch sachgerecht, da 
die Finanzierung der Hilfen zur Erziehung 
über§§ 78a-g bzw. 7 7 SGB VIII als Entgelt-
finanzierung erfolgt. 3 Lediglich für die Erzie-
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derung.) Allerdings ergibt sich bei den 
anderen Hilfen eine Ungenauigkeit daraus, 
dass die vom Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe gezahlten Entgelte auch Verwaltungs-
kosten des freien Trägers beeinhalten (Schil-
ling 2002, S 181). Bei einer Hilfeerbringung 
in kommunaler Trägerschaft werden diese 
Kosten in der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
gesondert verbucht. 

Ausgaben der öffentlichen Träger 
2000 2005 

in tausend Steigerung 
Erziehungsberatung 298.738 € 340.646 € 14,0 % 
Soziale Gruppenarbeit 37.120 € 55.582 € 49,7 % 
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 98.041 € 137.410 € 40,2 % 
Sozialpäd. Familienhilfe 235.591 € 364.213 € 54,6 % 
Tagesgruppe 320.514 € 380.164 € 18,6 % 

Vollzeitpflege 509.429 € 640.664 € 25,8 % 
Heimerziehung 2.336.901 € 2.523.700 € 8,0 % 

Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung 74.141 € 95.403 € 28,7 % 
Summe 3.910.474 € 4.537.782 € 16,0 % 

Tab. 1 

Einnahmen der öffentlichen Träger sind im 
Weiteren nicht berücksicht igt, da sie in der 
Bundesstatistik wohl bei den Einrichtungen, 
nicht aber bei den einzelnen Hilfen zur Erzie-
hung differenziert zugeordnet sind. Dort wer-
den sie nur summarisch ausgewiesen. Die 
Ausgaben sind also nicht um Kostenbeiträge 
der Personensorgeberechtigten vermindert. 
Diese fallen hier auch nicht ins Gewicht (Roos 
2002, S 12). Im Folgenden wird daher durch-
gängig mit den Bruttoausgaben4 der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe gerechnet. 

• Die Ausgangsdaten 

Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen 
der Kinder- und Jugendhilfe weist die Ge-

1 Dazu wurden die Berichte des Stat. Bundesamtes Hilfe 
zur Erziehung außerhalb des Elternhauses zu den be-
gonnenen Hilfen, den beendeten Hilfen und zu den 
Hilfen am 31.12. benutzt (siehe www.destatis.de -
PublikationsserviceJ. 

2 Es wurden .die Berichte des Stat. Bundesamtes zu 
Institutionelle Beratung. Betreuung einzelner junger 
Menschen und Sozialpädagogische Familienhilfe für 
die Jahre 2002 bis 2005 zugrunde gelegt (siehe 
www.destatis.de - Publikationsservise). 

3 Allerdings schätzt Rauschenbach, dass ca. zehn Pro-
zent der tatsächlichen Kosten nicht durch Entgeltver-
einbarungen abgedeckt werden (2007, S 16). Roos 
belegt für sechs Heime einen von den freien Trägern 
f inanzierten Kostenanteil von 12 Prozent (Roos 
2005, s 95). 

4 Das Land Hamburg meldet Nettoausgaben in die 
Ausgabenstatistik (Schilling 2002, S 183). 
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Die summarische Gegenüberstellung der Aus-
gaben für die Jahre 2000 und 2005 (Stat. 
Bundesamt 2005 und 2007a) in Tab. 1 zeigt 
je nach Hilfeart eine sehr unterschiedliche 
Kostenentwicklung auf. Insbesondere fällt 
auf, dass die größte Ausgabenposition -
Heimerziehung - deutlich unterdurchschnitt-
lich gestiegen ist. Die Klage über die ständig 
steigenden Kosten für Fremdunterbringungen 
scheint ihre Grundlage zu verlieren. Ana-
lysiert man die Ausgaben für die Hilfen zur 
Erziehung jedoch konsequent in der Einstel-
lung, die Kosten transparent zu machen, die 
durch die in jedem Einzelfall zu Beginn einer 
Hilfe zu treffende Entscheidung über die not-
wendige und geeignete Hilfe durchschnittlich 
ausgelöst werden, dann ergibt sich ein ande- . 
res Bild. 

• Veränderungen der 
Inanspruchnahme bei den Hilfen 
zur Erziehung 
Die Hilfen zur Erziehung befinden sich in ei-
nem Umsteuerungsprozess. Nicht zuletzt aus 
der Perspektive einer möglichen Kosten-
dämpfung heraus sind seit Inkrafttreten des 
SGB VIII die ambu lanten Hilfen zur Erzie-
hung deutlich ausgebaut worden. So hat 
sich die Zahl der familienunterstützenden 
und ergänzenden Hilfen nach §§ 29 bis 31 
SGB VIII von 70.200 Anfang der 90er Jahre 
auf beinahe 176.900 Hilfen5 im Jahr 2003 
um das 1,5-Fache erhöht (Fendrich; Poth-
mann 2005, S 91ff.). Auch Erziehungsbera-
tung nach § 28 SGB VIII hatte in diesem 
Zeitraum einen vergleichbar deutlichen An-
stieg von 197.000 auf 300.000 (beendete) 
Beratungen zu verzeichnen. Während ande-
re ambulante Hilfen zur Erziehung bei der 
Entscheidung über die zu gewährende Hilfe 
auch als Alternative zur Fremdplatzierung in 
Betracht gezogen werden, ist Erziehungs-
beratung in diesen Prozess der Umsteuerung 
der Hilfen zur Erziehung noch kaum ein-
bezogen. Erst der Zweite Landesbericht Hil-
fen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz (ISM 
2007) nimmt Erziehungsberatung aus die-
sem Grunde auch systematisch in den Blick. 
Und die Berliner Jt.Jgendämter beziehen Er-
ziehungsberatung bei der Hilfegewährung 
als eine mögliche geeignete Hilfe ein: Dort 
erhalten Jugendliche und ihre Familien vor 
einer beabsichtigten Fremdunterbringung ei-
ne Beratungssequenz in der Erziehungs- und 
Familienberatung; i n etlichen Fällen verblei-
ben sie dann auch in der Beratung (Michel-
sen 2006). 
Gerade wenn Ausgaben der Kinder- und Ju-
gendhilfe in der Perspektive einer möglichen 
Kostendämpfung betrachtet werden, ist es 
erforderlich, die Ausgaben für eine Hilfeart 
auf die durchschnittliche Kosten je Fall, die 
durch eine bedarfsangemessene Unterstüt-
zung ausgelöst werden, hin zu individualisie-
ren. Entsprechend zeigt sich die Tendenz, in 
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der sich die Inanspruchnahme der erzieheri-
schen Hilfen verändert, am klarsten in den 
Entscheidungen über die neu zu beginnenden 
Hilfen. Dabei können hier nur die Hilfen für 
Minderjährige Berücksichtigung finden, denn 
die Ausgaben sind in der Bundesstatistik je 
Hilfeart der Hilfen zur Erziehung (auf die Per-
sonensorgeberechtigte einen Anspruch ha-
ben) erfasst. Für Über 18-Jährige wird Hilfe 
für iunge Volliährige geleistet. Diese Aus-
gaben werden gesondert ausgewiesen. Sie 
können einzelnen Hilfearten nicht mehr zu-
geordnet werden. 

Begonnene ambulante Hilfen 

Erziehungsberatung* 
Soziale Gruppenarbeit 
Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer 
SPFH 

Tab. 2 

pro Jahr begonnenen Hilfen um 5,4 Prozent. 
Allerdings kann hier auch der Rückgang der 
Kinderzahlen zum Tragen kommen. 

• Die unterschiedliche Dauer der 
Hilfen als Kostenfaktor 

Weder Fachleistungsstunden oder Tagessät-
ze, die zwischen den Anbietern oder auch 
zwischen Hilfearten schwanken können, noch 
die Höhe der Ausgaben für eine Hilfeart in-
nerhalb eines Jahres sagen etwas über die 
Kosten dieser Hilfe aus. Die Kosten einer Hilfe 

2002 2005 Veränderung 
265.026 282.224 6,5 % 

6.472 7.269 12,3 % 

13.367 15.021 12,4 % 

16.838 21 .976 30,5 % 

* Für die Erziehungsberatung: beendete Beratungen. Sie entsprechen auf Grund ihrer kurzen Dauer den beginnen-
den Beratungen. 

Die neu begonnenen ambulanten Hilfen zur 
Erziehung zeigen in der Zeit von 2002 bis 
2005 eine deutliche Zunahme (siehe Tab. 2). 
Sie ist in der Erziehungsberatung nach dem 
steifen Anstieg in den 90er Jahren mit 6,5 
Prozent am geringsten. Für Soziale Gruppen-
arbeit und Erziehungsbeistand/Betreuungs-
helfer ist eine Zunahme um jeweils zwölf Pro-
zent zu verzeichnen. Am deutlichsten ist die 
Steigerung bei der Sozialpädagogischen Fa-
milienhilfe. Hier haben im Jahr 2005 30 Pro-
zent mehr Hilfen begonnen als im Jahr 2002. 
Diese über die Jahre steigende Inanspruch-
nahme wird zumeist von einem Ausbau des 
Personals begleitet (Fendrich; Pothmann 
2005, S 98f.). Allerdings ist in der Erziehungs-
beratung trotz erhöhter Inanspruchnahme 
durch die Familien die Personalausstattung im 
Durchschnitt des Landes seit Anfang der 80er 
Jahre nicht verändert (Menne 1996, S 237; 
Menne u.a. 2006, S 266). 

Die neu begonnenen stationären Hilfen dage-
gen stagnieren im Vergleich zum Bezugsjahr 
2000 oder nehmen ab (siehe Tab. 3). Die Ta-
gesgruppe wird als Hilfe praktisch im gleichen 
Umfang genutzt wie im Jahr 2000. Die Zahl 
der Kinder, die eine Vollzeitpflege erhalten, 
hat in diesem Zeitraum mit 3 Prozent nur ge-
ringfügig zugenommen. Dagegen ist bei den 
pro Jahr neu beginnenden Heimunterbringun-
gen ein deutlicher Rückgang von beinahe 
zehn Prozent zu verzeichnen. Auch bei der In-
tensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung 
liegt der Rückgang mit 9 Prozent in gleicher 
Größenordnung. Die Umsteuerung der statio-
nären Hilfen ist offensichtlich im Gange: wur-
den im Jahr 2000 noch 47.091 Hilfen außer-
halb des Elternhauses für Minderjährige neu 
gewährt, sind es im Jahr 2005 nur noch 
44.566. Dies bedeutet eine Verringerung der 

für ein Kind oder einen Jugendlichen, also die 
Ausgaben, die durch die Erbringung bzw. Ge-
währung einer Hilfe zukünftig pro Fall aus-
gelöst werden, sind entscheidend durch die 
Dauer6 der jeweiligen Hilfe bestimmt. 

Für die ambulanten Hilfen ist typisch, dass sie 
im Durchschnitt der Fälle etwa ein Jahr oder 
kürzer dauern (siehe Tab. 4). Die zeitliche 
längste Hilfe ist die Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe mit einer durchschnittlichen Dauer 
von 16 M onaten oder 1,3 Jahren. Erziehungs-
beistand und Betreuungshelfer dauern im 
Durchschnitt unterschiedlich lange. Für einen 
Erziehungsbeistand w ird durchschnittlich 1, 1 
Jahr aufgewandt; fü r einen Betreuungshelfer 
dagegen 10 Monate oder 0,8 Jahre. Da die 
Ausgaben für die Hilfe nach § 30 nicht nach 
den beiden Hilfeansätzen unterscheiden, muss 
eine mittlere Dauer berechnet werden. Sie 
liegt bei einem Jahr. Soziale Gruppenarbeit ist 
eine unterjährige Hilfe. Sie benötigt im Durch-
schnitt 10 Monate oder 0,8 Jahre. Erzie-
hungsberatung wird durchschnittlich für sie-
ben Monate oder 0,6 Jahre geleistet. 

Die stationären Hilfen dagegen dauern typi-
scherweise deutlich länger als ein Jahr (siehe 
Tab. 5 auf Seite 13). 

5 Fendrich und Pothmann fassen hier die in einem Jahr 
beendeten und am Ende des Jahres fortdauernden 
Hilfen zusammen. 

6 Für die durchschnittliche Dauer wird hier die in der 
Bundesstatist ik je Hilfeart insgesamt ausgewiesene 
Dauer zugrunde gelegt. Eine Beschränkung auf die 
durchschnittl iche Dauer der Hilfen zur Erziehung für 
M inderjährige w ürde unberücksichtigt lassen, dass 
gerade stationäre Hilfen zwar für Minde~ährige ge-
währt werden, aber regelhaft über das 18. Lebens-
jahr hinaus geleistet werden müssen. Die Abschät-
zung der Kostenfolgen einer Hilfeentscheidung muss 
deshalb von der Dauer insgesamt ausgehen. 

Kindschaftsrecht und Jugendhilfe 1 · 2008 



Af .. 8 ... B . h 
„ ......... „ .. „ ...... ......... „ ... „ .. - ••... „ u satze · e1tra e · enc te i . .......... .. .......................... „ ..•.....••. .....•. . . ••. „ .•.•. ...... ... .•..• „ •.....•......• „ . ...................•.• „ ....•.•.. .. . ............. •....•.•..•.•... „ ... ..... .........•.•. ........... 9 ........................................... : 

Begonnene stationäre Hilfen 

Tagesgruppe 
Vollzeitpflege 
Heimerziehung 

Intensive Sozialpädagogische Einzel-
betreuung 

Tab. 3 

Ambulante Hilfen zur Erziehung Dauer in 
Jahren 

Erziehungsberatung 0,6 
Soziale Gruppenarbeit 0,8 
Erziehungsbeistand Betreuungs-
heller 1 
Sozialpäd. Familien hilfe 1,3 

Tab. 4 

Stationäre Hilfen zur Erziehung Dauer in 
Jahren 

Tagesgruppe 2 
Vollzeitpflege 4,25 
Heimerziehung 2,25 
Intensive Sozialpädagogische 
Einzelbetreuung 1,3 

Tab.5 

Zwar kommt die Intensive Sozialpädagogi· 
sehe Einzelbetreuung mit 1,3 Jahren der 
SPFH von der Dauer her nahe. Aber schon 
die teilstationäre Tagesgruppe wird im 
? urchschnitt für zwei Jahre geleistet. Eine 
ahnhche Dauer weist die Heimerziehung mit 
zwei Jahren und drei Monaten auf. Am 
längsten dauert der A ufenthalt eines Kindes 
o~er _Jugendlichen i n einer Vollzeitpflege. 
Hier hegt der Durch schnitt bei vier Jahren 
und drei Monaten. Es ist ersichtlich, wie Un-
terschiede bei den T agessätzen leicht über die 
Dauer einer Unterbri ngung des jungen Men-
schen relativiert werd en können. 

• Die durchschnittlichen Kosten 
der erzieherischen Hilfen je Fall 

Nun lassen sich die durchschnittlichen Kosten 
der erzieherischen Hi lfen je Fall berechnen. 
Dazu ist zunächst fü r jede Hilfeart der mitt-
lere Bestand eines Jahres zu best immen. D.h. 
die Zahl der Fälle, al...lf die die Ausgaben des 
Jahres umgelegt werden müssen. Die mittlere 
Bestand berechnet S ich wie oben dargelegt 
als 
E = C/2 + D - B/2 . 

Dies sei am Beispiel d er sozialpädagogischen 
Familienhilfe dargestellt (siehe Tab. 6). In der 
nachstehenden Tabe lle werden für die Jahre 
2002 bis 2005 die i~ der Bundesstatistik aus-
gewiesenen Werte t= ü r die begonnenen und 
be~~deten Hilfen so~ie die am Ende des je-
we1l1gen Jahres fortdauernden Hilfen auf-
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2000 2005 Veränderung 
7.674 7.717 0,6 % 
9.871 10.166 3,0 % 

25.414 23.371 -9,2 % 

1.327 1.226 -9,4 % 

geführt. Aus diesen Grunddaten lassen sich 
unterschiedliche Kennziffern entwickeln. Die 
begonnenen Hilfen geben an, wie viele Fälle 
einer Klasse neu aufgetreten sind - technisch: 
die lnzidenz. Die beendeten Hilfen zusammen 
mit den am Ende eines Jahres fortdauernden 
Hilfen ergeben die Häufigkeit für ein be-
stimmtes Merkmal an - technisch: die Präva-
lenz. Sie wird üblicherweise zu einem Zeit-
punkt bestimmt; werden jedoch die Fälle 
eines Jahres zusammen genommen, ergibt 
sich die Periodenprävalenz. Die Hilfen eines 
Jahres wie sie oben nach Fendrich und Poth-
mann referiert wurden, geben also die Peri· 
odenprävalenz der Hilfen zur Erziehung wie-
der. Für die Bestimmung der Kosten je Fall 
muss - wie dargelegt - eine dritte Kennziffer 
berechnet werden: nämlich der mittlere Be· 
stand der Hilfen innerhalb der jeweiligen Jah-
re. Er ist in der letzten Spalte ausgewiesen. 

Sozialpädagogische Familienhilfe 
Jahr begonnene beendete 

Hilfen Hilfen 

2002 16.838 14.366 
2003 18.504 16.144 
2004 20.760 17.774 
2005 21.976 18.324 

Tab. 6 

Die Daten zur Inanspruchnahme der Hilfe 
können nun verbunden werden mit den aus-
gewiesenen Ausgaben für diese Hilfeart. In 
einem ersten Schritt werden dafür die Aus-
gaben des Jahres dem mittleren Bestand der 
Hilfen zugerechnet. Es ergeben sich die Kos-
ten je Hilfe in diesem Jahr. Da die Hilfen zur 
Erziehung aber nur im Ausnahmefall genau 
ein Jahr geleistet werden, ist noch ihre durch-
schnittliche Dauer zu berücksichtigen. Im Fall 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe sind 
dies ein Jahr und vier Monate. Mit der Dauer 
multipliziert ergeben sich die durchschnitt-
lichen Kosten je Fall (siehe Tab. 7). 

Die Kosten betrugen bei der Sozialpädagogi-
schen Familienhilfe im Jahr 2005 im Durch-
schnitt 17.250 € . Sie haben sich gegenüber 
den durchschnittlichen Kosten im Jahr 2002 
um 1.000 € verringert. 

In dieser Weise lassen sich die Kosten für alle 
Hilfen zur Erziehung als durchschnittliche 
Kosten je Fall einer Hilfeart, die dem Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe entstanden sind, 
best immen. Es ergeben sich für das Jahr 2005 
die in der nachfolgenden Tabelle dargestell-
ten Werte (siehe Tab. 8). 

Erziehungsberatung zeigt sich mit durch· 
schnittlichen Kosten von 1.100 € je Beratung 
als die für die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe mit Abstand kostengünstigste Hilfe zur 
Erziehung. Sie wird gefolgt von Sozialer 
Gruppenarbeit mit durchschnittlichen Fallkos-
ten von 7.300 €und dem Erziehungsbeistand 
bzw. Bet reuungshelfer mit Kosten von 
10.600 € pro Fall. Die sozialpädagogische Fa-
milienhilfe stellt unter den ambulanten Hilfen 
zur Erziehung mit Fallkosten in Höhe von 
17.000 € die teuerste ambulante Hilfe dar. 
Aber sie verursacht dennoch nur ein Drittel 
der Kosten der günstigsten stationären Un-
terbringung. Jede Fremdplatzierung eines 
jungen Menschen verursacht dagegen Kosten 
in der Größenordnung von (mindestens) 
50.000 € . Die teilstationäre Tagesgruppe, die 
durchschnittlich über zwei Jahre hin geleistet 
wird, verursacht mit 47.000 € im Durch-
schnitt ähnliche hohe Kosten je Fall w ie eine 
Vollzeitpflege mit etwa 59.000 €, die im 
Durchschnitt über mehr als vier Jahre geleis-
tet wird. Etwa doppelt so hoch sind dagegen 

Am Ende des Hilfen des Der mittlere 
Jahres fort- Jahres Bestand an 
dauernde Hilfen 
Hilfen 

23.495 37.861 22.259 
25.741 41 .885 24.561 
27.413 45.187 25.920 
29.978 48.302 28.152 

die durchschnittlichen Kosten pro Fall bei der 
Heimerziehung und der Intensiven Sozialpä· 
dagogischen Einzelbetreuung. Bei der ISE be-
laufen sich die Kosten auf 104.000 € und bei 
der Heimerziehung auf 11 7 .000 €. Da eine 
Heimerziehung durchschnittlich ein Jahr län-
ger dauert als eine Einzelbet reuung, wird bei 
der ISE der kostengenerierende Betreuungs· 
schlüssel deutlich. 

Die Berechnung der Kosten einer Hilfe zur 
Erziehung je Fall macht transparent, welche 
Ausgaben durch die Entscheidung über die 
notwendige und geeignete Hilfe im Rahmen 
der Hilfeplanung nach § 36 SGB VII I aus-
gelöst werden. Andererseits verdeutlicht die 
Berechnung aber auch, welches Potential aus 
Kostenperspektive mit der Umsteuerung der 
Hilfen zur Erziehung verknüpft ist. Wenn -
wie es heute zunehmend Praxis w ird - eine 
Sozialpädagogische Familienhilfe an Stelle ei-
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Sozialpädagogische Familienhilfe 
Jahr Ausgaben in tausend 
2002 305.559 € 
2003 314.172 € 
2004 331.587 € 
2005 364.213 € 

Tab. 7 

Die Kosten der Hilfen 2ur Erziehung je Fall 
Erziehungsberatung*·*• 1.101 € 
Soziale Gruppenarbeit 7.307 € 
Erziehungsbeistand Betreu- 10.669 € 
ungshelfer 
SPFH 17.250 € 
Tagesgruppe 47.271 € 
Vollzeitpflege 59.203 € 
Heimerziehung 117.339€ 
Intensive Sozialpädagogische 104.398 € 
Einzelbetreuung 

Tab. 8 
• Für die Erziehungsberatung sind die Kosten je be-

endeter Beratung ausgewiesen. 
• * Für die Erziehungsberatung liegen die tatsächlichen 

Kosten aufgrund der Eigenmittel der freien Träger 
höher, nämlich bei c a. 1.200 € (Menne u.a. 2006, 
S 270). Hier sind nur die Ausgaben der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe filr Erziehungsberatung 
berücksichtigt. 

Kosten je Hilfe Kosten je Fall 
13.727 € 18.303 € 
12.791 € 17.055 € 
12.793 € 17.057 € 
12.937 € 17.250 € 

einmal. Entsprechend verbessert sich die Re-
lation zu anderen Hilfearten. 
Tritt gar - wie in Berlin praktisch erprobt -
die Unterstützung eines Jugendlichen und 
seiner Familie durch Beratung an Stelle einer 
vorgesehenen Fremdplatzierung, dann fallen 
die verbleibenden Kosten mit 2 bzw. 1 Pro-
zent der Kosten einer Fremdunterbringung 
kaum noch ins Gewicht. Selbst wenn man 
berücksichtigt, dass für eine Beratung mit 
diesen jungen Menschen aufgrund ihrer be-
sonderen Problemlagen ein Mehrfaches der 
durchschnittlichen Dauer erforderlich werden 
kann, betragen die Fallkosten der Beratung 
doch nur einen Bruchteil der ansonsten erfor-
derlichen Ausgaben. 
Die Umsteuerung der Hilfen zur Erziehung in 
Richtung auf eine verstärkte ambulante Un-
terstützung der jungen Menschen und ihrer 
Familien enthält ein hohes finanzielles Spar-
potential. Ambulante Hilfen sind in Bezug auf 
die Prävention von Fremdunterbringungen 

Inanspruchnahme der ambulanten Hilfen zur Erziehung 
Erziehungsberatung* 
Soziale Gruppenarbeit 
Erziehungsbeistand Betreuungshelfer 
Sozialpäd. Familienhilfe 
Summe 

Tab. 9 
• Für die Erziehungsberatung: beendete Beratungen 

Kosten der ambulanten Hilfen zur Erziehung 
Erziehungsberatung 
Soziale Gruppenarbeit 
Erziehungsbeistand Betreuungshelfer 
Sozialpäd. Familien hilfe 
Summe 

Tab. 10 

ner Fremdunterbringung wi rksam geleistet 
werden kann, dann reduzieren sich die in ei-
nem Fall aufzuwendenden Kosten im Ver-
gleich zur Tagesgruppe auf ein gutes Drittel. 
Bezogen auf eine möglicherweise ansonsten 
erforderlich werdende Heimunterbringung 
entsteht sogar je Fall nur ca. ein Siebtel der 
Kosten. Berücksichtigt man noch, dass in ei-
ner Familie, die Sozialpädagogische Familien-
hilfe erhält, durchschnittlich zwei Kinder le-
ben, die je nach Einzelfall ggf. beide einer 
stationären Hilfe bedurft hätten, dann halbie-
ren sich die Kosten für eine SPFH je Fall noch 
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282.224 76,5 % 
7.269 2 ,0 % 

15.021 4,1 % 
21.976 6,0 % 

88,6 % 

340.646 € 7,5 % 
55.582 € 1,2 % 

137.410 € 3 ,0 % 
364.213 € 8,0 % 

19 ,7 % 

durch eine große finanzielle Hebelwirkung 
gekennzeichnet. Dies mag manche Ver-
lockung auslösen. Deshalb ist es notwendig, 
zugleich deutlich im Blick zu behalten, dass 
nicht jede Fremdplatzierung vermieden wer-
den kann. Aber der gezielte Ausbau frühzei-
tig einsetzender Hilfen kann zu einer deut li-
chen Reduktion von Kosten im Bereich der 
Fremdunterbringungen beitragen. 

• Fallaufkommen und Kosten 
Die hohen Ausgaben, die mit Fremdunter-
bringungen verbunden sind, können dazu 

verführen, die Hilfen außerhalb der Familie 
als den Kern der erzieherischen Hilfen zu be-
trachten. Historisch gesehen ist dies auch 
korrekt. Auch der Blick auf die Prävalenz der 
Hilfen zur Erziehung verleiht den Fremd-
unterbringungen aufgrund der erforderlichen 
Dauer der Hilfeleistung und der deshalb gro-
ßen Zahl der durch sie in einem Jahr betreu-
ten jungen Menschen ein besonderes Ge-
wicht. Die Gewichte verschieben sich aber, 
wenn man die Hilfen zur Erziehung als ein 
System der Unterstützung betrachtet, das auf 
auftretende Problemsituationen und Hilfe-
notwendigkeiten in Familien reagieren soll. 
Dann ist die Perspektive der lnzidenz gefragt: 
Wie viele Kinder, Jugendliche und ihre Famili-
en haben in diesem Jahr einen neu auftreten-
den Hilfebedarf? Mit welchen Hilfearten 
kann dieser Unterstützungsbedarf abgedeckt 
werden? 
Insgesamt ist im Jahr 2005 bei 400.000 jun-
gen Menschen in der Bundesrepublik die Le-
benssituation so gewesen, dass die für sie 
Personensorgeberechtigten bzw. sie selbst als 
junge Volljährige eine Unterstützung als Hilfe 
zur Erziehung oder Hilfe für junge Volljährige 
neu in Anspruch genommen haben. Ihnen ist 
in der übergroßen Mehrzahl eine ambulante 
Unterstützung zuteil geworden. Auf die am-
bulanten Hilfen zur Erziehung (also bei den 
Minderjährigen) entfielen 89 Prozent der in 
diesem Jahr neu begonnenen erzieherischen 
Hilfen (siehe Tab. 9). 
Die Erziehungsberatung, die von Eltern und 
anderen Personensorgeberechtigten direkt 
aufgesucht werden kann (§ 36a Abs. 2 SGB 
VI II), wenn sie mit der Erziehung ihrer Kinder 
oder in ihrer Familie nicht mehr zu Recht 
kommen, hat mit 282.000 Beratungen für 
Minderjährige drei Viertel des artikulierten 
Hilfebedarfs gedeckt. Die anderen familien-
unterstützenden ambulanten Hilfen sind für 
44.000 junge Menschen (und ihre Familien) 
tätig geworden. Das entspricht 12 Prozent 
der neu eingeleiteten Hilfen zur Erziehung. 
Obwohl die ambulanten Hilfen zusammen 89 
Prozent des neu artikulierten Hilfebedarfs de-
cken, ziehen sie mit 19,7 Prozent jedoch nur 
den kleineren Teil der Ausgaben der Hilfen 
zur Erziehung im Jahr 2005 nach sich (siehe 
Tab. 10). 
Demgegenüber ist nur bei einer Minderzahl 
der jungen Menschen, für die ein erzieheri-
scher Bedarf best eht, eine stationäre Hilfen 
zur Erziehung erforderlich. Nur bei gut elf 
Prozent der neu beginnenden Hilfen erfolgt 
eine Unterbringung außerhalb der Familie 
(siehe Tab. 11 ). 
Erziehungsberatung w ird noch nicht kon-
sequent im Kontext der Hi lfen zur Erziehung 
gesehen. Die große Zahl ihrer Inanspruch-
nahme lässt die Relationen zwischen den an-
deren Hilfen scheinbar in den Hintergrund 
treten. Deshalb muss das Verhältnis von am-
bulanten und stationären Hilfen - auch ohne 
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Inanspruchnahme der stationären Hilfen zur Erziehung 
Tagesgruppe 
Vollzeitpflege 
Heimerziehung 
Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Summe 

Tab. 11 

die Erziehungsberatung - zusätzlich in den 
Blick genommen werden. Von den jungen 
M enschen, für die im Jahr 2005 ein erzieheri-
scher Bedarf neu festgestellt worden ist, ha-
ben 44.300 eine ambulante Hilfe erhalten. 
Nur 42.600 erhie lten eine stationäre Hilfe. 
Auch unter den vom Jugendamt gewährten 
Hilfen zur Erziehung stellen die ambulanten 
Hilfen inzwischen die Mehrheit.7 

Kosten der stationären Hilfen zur Erziehung 
Tagesgruppe 
Vollzeitpflege 
Heimerziehung 
Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung 
Summe 

Tab. 12 

Aber die Kosten der stationären Hilfen zur Er-
ziehung dominieren deutlich die Ausgaben. 
Auch wenn nur elf Prozent der in einem Jahr 
neu zu unterstützenden jungen Menschen ei-
ne stationäre Hilfe benötigen, betragen die 
Gesamtausgaben für die Hilfen außerhalb des 
Elternhauses 80,3 Prozent. Dies verdeckt die 
bereits eingetretene Ambulantisierung der 
Hilfen zur Erziehung. 

• Die Entwicklung der Kosten 
der erzieherischen Hilfen 

Werden die Kosten der Hilfen zur Erziehung 
je Fall einer Hilfeart berechnet, so kann auch 
die Entwicklung der Kosten über die Zeit ge-
nauer dargestellt werden. Es wird nämlich 
möglich, für unterschiedliche Jahre einen Ver-
gleich der „Stückkosten" vorzunehmen, d.h. 
der durchschnitt! ichen aufgetretenen Hilfe-
kosten pro Fall. 

Kostenentwicklung bei den ambulanten Hilfen 
Jahr Erziehungs- Soziale 

7.717 2,1 % 
10.166 2,8 % 
23.371 6,3 % 
1.327 0,4 % 

11,6 % 

Die Entwicklung der Kosten je Fall war in den 
Hilfen zur Erziehung sehr unterschiedlich. Bei 
den ambulanten Hilfen sind sogar gegenläu-
fige Tendenzen festzustellen (siehe Tab. 13). 
Erziehungsberatung und Sozialpädagogische 
Familienhilfe sind in den vier untersuchten 
Jahren kostenmäßig stabil geblieben; es war 
sogar ein leichter Rückgang der durchschnitt-
lichen Fallkosten um 3,4 Prozent bei der Er-

380.164 € 8,4 % 
640.664 € 14,1 % 

2.523.700 € 55,6 % 
95.403 € 2,1 % 

80,2 % 

ziehungsberatung und um 5,8 Prozent bei 
der SPFH zu verzeichnen. Erziehungsbeistand 
und Betreuungshelfer hatten dagegen eine 
Zunahme der durchschnittlichen Fallkosten 
um knapp 18 Prozent zu verzeichnen. Eine 
deutlich überdurchschnittliche Kostensteige-
rung ergab sich bei der Sozialen Gruppen-
arbeit. Hier sind die Fallkosten von 5.100 € 
auf 7.300 €, das sind mehr als 40 Prozent, 
gestiegen. 

Die Kosten für Fremdunterbringungen sind 
dagegen im Zeitraum von 2000 bis 2005 bei 
allen Hilfen gestiegen (siehe Tab. 14). Zu-
nächst muss noch einmal darauf hingewiesen 
werden, dass bei den stationären Hilfen der 
Vergleichzeitraum um zwei Jahre länger ist. 
Dies muss in Rechnung gestellt werden, 
wenn Veränderungsraten verglichen werden. 
Die Kostensteigerung ist bei der Heimerzie-
hung mit 16 Prozent am geringsten ausgefal-

Erziehungs- Sozial-
beratung Gruppenarbeit beistand/ pädagogische 

Betreuungshelfer Familienhilfe 
2002 1.139 € 5.122 € 9.067 € 18.303 € 
2003 1.068 € 6.361 € 10.570 € 17.055 € 
2004 1.060 € 6.984€ 10.597 € 17.057 € 
2005 1.101 € 7.307 € 10.669 € 17.250 € 

Veränderung -3,4 % 42,7 % 17,7 % -5,8 % 

Tab. 13 
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len. Tagesgruppe und Vollzeitpflege folgen 
mit einer Erhöhung der Kosten um 23 bzw. 
25 Prozent. Eine deutlich überdurchschnitt-
liche Kostensteigerung ist bei der Intensiven 
Sozialpädagogischen Einzelbetreuung zu ver-
zeichnen. Hier nahmen die Kosten je Fall um 
mehr als ein Drittel zu. 
Für die Kostenerhöhungen kommen mindes-
tens zwei mögliche Ursachen in Betracht: (1) 
die durchschnittlichen Kosten für die Erbrin-
gung einer Hilfe pro Jahr und Hilfeart steigen 
und (2) die Dauer der Hilfeleistung verlängert 
sich im Durchschnitt einer Hilfeart. Die Ent-
wicklung der Hilfedauer in den einzelnen 
Hilfearten zeigt aber, dass sich zwischen 
2000 und 2005 bzw. 2002 und 2005 keine 
Veränderung ergeben hat, die die Kostenent-
w icklung erklären könnte. Wohl lässt sich für 
den Betreuungshelfer eine Verlängerung der 
durchschnittlichen Leistungsdauer von 0,8 
auf 0,9 Jahre feststellen, die sich aufgrund 
der deutlich geringeren Fallzahlen gegenüber 
dem Erziehungsbeistand aber nicht in eine er-
hebliche Steigerung der durchschnittlichen 
Fallkosten der Hilfe nach § 30 SGB VIII um-
setzt. Deutlicher ist die Verlängerung der 
durchschnittlichen Dauer bei der Tagesgrup-
pe von 1,8 auf 2,0 Jahre. Sie zieht eine Erhö-
hung der durchschnittlichen Fallkosten nach 
sich. Diese erklären die eingetretene Ver-
änderung aber nur zu 40 Prozent. Bei allen 
anderen Hilfen zur Erziehung ist die Leis-
tungsdauer während des untersuchten Zeit-
raums praktisch konstant geblieben. 
Zur Erklärung der steigenden Kosten sind da-
her derzeit allein die Ausgaben selbst heran-
zuziehen. Bei den ambulanten Hilfen zur Er-
ziehung scheinen sich je nach Hilfeart 
spezifische Bedingungen niederzuschlagen. 
Für die Erziehungsberatung kann festgehal-
ten werden, dass sie durch ein festes Budget 
finanziert wird. Den festgestellten Steigerun-
gen bei den Ausgaben steht dort eine erhöh-
te Inanspruchnahme durch Ratsuchende ge-
genüber. Dies führt im Ergebnis zu stabilen 
Kosten für eine Beratung je Fall. Die Kosten-
entwicklung der anderen ambulanten Hilfen 
könnte durch eine Veränderung der Intensität 
der Hilfeleistung erklärt werden. Doch diese 
wird erst ab 2007 in der Bundesstatistik ab-
gebildet. 
Bei den stationären Hilfen zur Erziehung ist 
eine durchgängige Steigerung der Kosten je 
Fall zwischen 16 und 38 Prozent gegeben. 
Die Finanzierung dieser Hilfen erfolgt auf der 
Basis von Leistungs- und Entgeltvereinbarun-
gen zwischen den Trägern der freien Jugend-
hilfe und den Trägern der öffentlichen Ju-
gendhilfe entsprechend § 78a-g SGB VIII 
(Kröger 1999). Dies bedeutet, dass die Ju-
gendämter beim Abschluss der Vereinbarun-

7 Dies gilt erst recht wenn man berücksichtigt, dass im 
Rahmen der Sozialpädagogischen Familienhilfe wei-
tere 22.000 Minderjährige in den Familien leben und 
eine ambulante Unterst ützung erfahren. 
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Kostenentwicklung bei den stationären Hilfen 
Jahr Tagesgruppe Vollzeitpflege Heimerziehung Intensive Sozial-

vierzig Prozent. Bezogen auf einen Fall liegt sie 
aber um fünf Prozentpunkte niedriger. Auch 
für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer erge-
ben sich sowohl bei den Gesamtausgaben wie 
bezogen auf den Einzelfall deutliche Steigerun-
gen. Allerdings fällt die Steigerung je Fall um 
neun Prozentpunkte geringer aus. 

pädagogische 
Einzelbetreuung 

2000 38.075 € 47.321 € 100.842 € 73.523 € 

2005 47.271 € 59.253 € 117.339 € 101.398 € 

Veränderung 22,8 % 

Tab. 14 

gen über die prospektiv, also für die Zukunft 
geltenden Tagessätze diesen Kostensteige-
rungen ihrerseits zugestimmt haben. Die 
kommunale Klage über nicht mehr hinzuneh-
mende Steigerungen im Bereich der Fremd-
unterbringungen ist insoweit eine Klage über 
die Folgen des eigenen Handelns. Dies legt 
die Berechnung der Kosten je Fall offen. 
Allerdings muss den Jugendämtern zugute 
gehalten werden, dass Kostensteigerungen 
natürlich nicht vermeidbar sind. Über den un-
tersuchten Zeitraum muss sich die Inflations-
rate kostensteigernd bemerkbar machen. 
Doch mit einer Verteuerung um 16, ca. 25 
und 38 Prozent liegt die Kostenentwicklung 
bei den stationären H ilfen zur Erziehung 
deutlich über der Steigerung der Inflations-
rate zwischen den Jahren 2000 und 2005. 
Der Verbraucherpreisindex des Statistischen 
Bundesamtes weist au sgehend vom Indexjahr 
2000 für das Jahr 2005 eine Steigerung um 
8,3 Prozent aus (Stat. Bundesamt 2007b 
S 2). Es können daher in den Vereinbarunge~ 
zwischen Jugendamt und freien Trägern nicht 
nur inflationsbedingte Kostensteigerungen 
ausgeglichen worden sein.8 Zu den darüber 
hinausgehenden Verä nderungen in der Kos-
tenstruktur der Fremdunterbringungen haben 
die Jugendämter aktiv eingewilligt.9 Die Ent-
geltregelung nach §§ 78a-g SGB VIII zieht ei-
ne Kostensenkung ottensichtlich nicht per se 
nach sich (Messmer 2004, S 52). Vorausset-
zung ist vielmehr eine fallbezogene Kosten-
transparenz, die zielgerichtetes Handeln er-
möglicht. 
Zur Beeinflussung der Kostenentwicklung bei 
den stationären Hilfen zur Erziehung bietet 
sich damit nicht nur die Umsteuerung zu am-
bulanten Hilfen als eine Erfolg versprechende 
Stellschraube an. Die Verhandlungen der Ju-
gendämter mit den Trägern der freien Ju-
gendhilfe über die künftigen Kostenverein-
barungen zu den stationären Hilfen zur 
Erziehung (§ 78a Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII) bil-
den vielmehr eine zw eite Stellschraube, über 
die Jugendämter zu einer Begrenzung der 
Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe 
beitragen können. 

• Diskussion 
Damit können nun di e Kosten je Fall zur übli-
chen Betrachtung de r Gesamtausgaben der 
Hilfen zur Erziehung in Beziehung gesetzt, und 
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25,1 % 16.4 % 37,9 % 
Bei den Ausgaben für die stationären Hilfen 
zur Erziehung ist ein ähnlich differenziertes 
Bild zu verzeichnen (siehe Tab. 16). Bei der 
Vollzeitpflege ist sowohl bei den Gesamtaus-

Vergleich von Gesamtausgaben und Kosten je Fall bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung 
2002 2005 Gesamtausgaben Kosten je Fall 

in tausend Steigerung 
Erziehungs-
beratung 329.914 € 340.646 € 3,3 % -3.4 % 
Soziale 
Gruppenarbeit 37.527 € 55.582 € 48,1 % 42,7 % 

Erziehungsbei-
stand/Betreu- 106.874 € 137.410 € 28,6 % 19,5 % 
ungshelfer 
Sozialpäd. 
Familienhilfe 305.559 € 364.213 € 19,2 % -5,8 % 

Tab. 15 

in den Kontext von Kosten-Nutzen-Analysen 
eingerückt werden sowie die um die Inflati-
onsrate bereinigten Kostensteigerungen bei 
den Hilfen zur Erziehung dargestellt werden. 

Vergleich der Gesamtausgaben 
und der Kosten je Fall 
Bezieht man die üblicherweise in den Blick ge-
nommenen Gesamfiwsgaben für eine Hilfeart 
und ihre Entwicklung in der Zeit auf die ge-
wonnenen Ergebnissen zu den Kosten ;e Fall 
einer Hilfeart, dann differieren die jeweils zu 
Tage tretenden Veränderungen zum Teil er-
heblich. Betrachtet man die ambulanten Hilfen 
zur Erziehung genauer, so müssen zunächst die 
eingangs für alle Hilfearten dargestellten Aus-
gaben der Jahre 2000 und 2005 durch einen 
Vergleich der Jahre 2002 bis 2005 ersetzt wer-
den, da nur für diesen Zeitraum die durch-
schnittlichen Kosten je Fall berechnet werden 
konnten. Die in der nachstehenden Tabelle 
(Tab. 15) wieder gegebenen Werte zeigen, 
dass sich die Kostenentwicklung in der Erzie-
hungsberatung bei den Gesamtausgaben als 
eine moderate Steigerung um 3 Prozent dar-
stellt. Bezogen auf die Kosten einer Beratung 
ist dagegen eine moderate Senkung der Kos-
ten um 3 Prozent zu verzeichnen. Eine ähnlich 
gegenläufige Tendenz zeigt sich auch für die 
Sozialpädagogische Familienhilfe. Deren Ge-
samtausgaben sind von 2002 bis 2005 um 19 
Prozent gestiegen; während die Kosten je 
SPFH um etwa sechs Prozent gesunken sind. 
Hier ergibt sich die größte Differenz in Hinblick 
auf mögliche Aussagen zur Veränderung der 
Kosten einzelner Hilfearten. Für die Soziale 
Gruppenarbeit zeigt sich bei beiden Betrach-
tungsweisen eine Kostensteigerung von über 

gaben wie bei den Kosten je Fall eine Steige-
rung um jeweils 25 Prozent zu verzeichnen. 
Bei der Tagesgruppe dagegen ergibt sich be-
reits eine Differenz zwischen der Steigerung 
der Gesamtausgaben (19 % ) und der Kos-
tensteigerung je Fall (23 %) um vier Prozent-
punkte. Die scheinbar moderate Steigerung 
der Ausgaben bei der Heimerziehung von 
8 Prozent wird jedoch deutlich dementiert, 
wenn erkennbar wird, dass die tatsächlichen 
Kosten je Fall doppelt so stark (nämlich um 
16 %) angestiegen sind. Die Intensive Sozial-
pädagogische Familienhilfe schließlich hat 
schon bezogen auf die Gesamtausgaben mit 
29 Prozent die höchste Steigerung erfahren; 
standardisiert betrachtet liegt die Steigerung 
der Kosten je Fall bei der ISE sogar noch ein-
mal neun Prozentpunkte höher und erreicht 
38 Prozent. Es ist damit deutlich, dass eine 
Steuerung der Ausgaben bei den Hilfen zur 
Erziehung kaum wirksam über die Gesamt-
ausgaben erfolgen kann. Denn unter einer 

8 Berechnet man die Gesamtausgaben je Hilfeart für 
das Jahr 2005 auf der Basis einer Preissteigerung von 
8,3 % gegenüber dem Jahr 2000, dann belaufen 
sich die anderweitig begründeten Mehrausgaben bei 
der Tagesgruppe auf ca. 14 Mio.€, bei der Vollzeit-
pflege auf 75 M io. € , bei der Heimerziehung auf 
175 Mio. € und bei der Intensiven Sozialpädagogi-
schen Einzelbetreuung auf 15 Mio. €. Insgesamt 
überschreiten die Steigerungen den inflationsbeding-
ten Kostenanstieg damit um etwa 280 M io. €. 

9 Soweit Kostensteigerungen durch Erhöhungen der 
Q ualität der Leistungen hervor gerufen sind wie dies 
im Rahmen von Qualitätsentwicklungsvereinbarun-
gen nach § 78 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII möglich ist, 
müssten die Jugendämter solche Teuerungen eigent-
lich aktiv verteidigen und nicht beklagen. 
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scheinbar moderaten Entwicklung kann sich 
eine Kostenexplosi on verbergen, die nur des-
halb nicht erkann t w ird, weil die Zahl der 
Leistungsempfänger nicht zugleich berück-
sichtigt wird. Aussagen über Kosten einer 
Hilfeart sollten daher immer in der standardi-
sierten Form der durchschnittlichen Kosten je 
Fall getroffen werden. 

Kolvenbach hat bereits 1997 vorgeschlagen, 
die Ausgaben für d ie einzelnen Hilfearten mit 

Inflationsrate um mehr als ein Drittel zuge-
nommen (siehe Abb. 2). 

Bei den stationären Hilfen ist für den Zeitraum 
2000 bis 2005 ein Anstieg der Verbraucher-
preise um 8,3 Prozent zu berücksichtigen. Da-
mit beläuft sich die preisbereinigte Kostenstei-
gerung je Fall bei der Heimerziehung auf 
8 Prozent. Bei der Tagesgruppe beträgt die 
Steigerung 15 und bei der Vollzeitpflege 17 
Prozent. Für die Intensive Sozialpädagogische 

Vergleich von Gesamtausgaben und Kosten je Fall bei den stationären Hilfen zur Erziehung 
2000 2005 Gesamtausga- Kosten je Fall 

ben 
in tausend Steigerung 

Tagesgruppe 320.514 € 380.164 € 18,6 % 22,8 % 
Vollzeitpflege 509.429 € 640.664 € 25,8 % 25,1 % 
Heimerziehung 2.336.901 € 2.523 .700 € 8,0 % 16,4 % 
Intensive Sozial-
pädagogische 
Einzelbetreuung 74.141 € 95.403 € 28,7 % 37,9 % 

Tab. 16 

wortung gestalten und sind nicht auf gesell-
schaftliche Hilfe in Form weiterer Sozialleistun-
gen angewiesen. Kosten-Nutzen-Analysen 
können solche Annahmen empirisch aufhellen. 
Für den Bereich der Heimerziehung hat Roos 
die durchschnitt lichen Kosten den gesellschaft-
lich notwendigen Ausgaben gegenüber ge-
stellt, die aufgrund bisher bekannter empiri-
schen zusammenhänge zu erwarten sind, 
wenn keine Hilfe zur Erziehung außerhalb der 
Herkunftsfamilie erfolgen würde. Ausgangs-
punkt für solche Untersuchungen sind dabei 
die Kosten je Fall. Dabei ist Roos von den Hil-
fekosten für ein Jahr ausgegangen, die Kol-
venbach angegeben hat (Kolvenbach 1997a, 
S 221). Um die durchschnittlichen Fallkosten 
zu bestimmen, hat er die Dauer von Heim-
unterbringungen der „JULE-Studie" (Thiersch 
u.a. 2001) entnommen (vgl. dazu ausführlich: 
Roos 2005, S 96f.). Diese liegt aber mit 3,5 
Jahren deutlich über der Dauer, die mit 2,7 
Jahren damals durchschnittlich bei den been-
deten Hilfen zu verzeichnen war (Stat. Bun-
desamt 1995, S 1997, S 85). Roos legt seiner 

Bezug auf die Leistungsempfänger zu stan-
dardisieren und die Kostenstruktur der Hilfen 
zur Erziehung durch eine Kennziffer aus-
zudrücken, die die Gesamtausgaben auf die 
Zahl der am Ende eines Jahres fortdauernden 
Hilfen bezieht (Kolvenbach 1997a, S. 220f).10 

Diesem Ansatz wird hier im Grundsatz ge-
folgt. Allerdings werden bei einer Berechnung 
auf der Basis nur der Bestände am Ende eines 
Jahres (Kolvenbach 1997a, S 221) Bewegun-
gen bei den neu begonnenen und bei den im 
Jahr beendeten Hilfen, wie sie sich im Rah-
men von Steuerungsprozessen leicht ergeben 
können, nicht abgebildet. Deshalb ist hier für 
eine genauere Berechnung der mittlere Be-
stand eines Jahres zugrunde gelegt worden.11 

Kolvenbach hat mit seinem Vorschlag durch-
schnittliche Kosten ;e Hilfe in einem Jahr dar-
stellbar gemacht. Aber er hat nicht die Dauer 
der Hilfeerbringungen berücksichtigt. Erst ihr 
Einbezug kann die Kosten ;e Fall einer Hilfeart 
transparent machen. 

Bere inig t e Kost e nsteig e r u ng j e Fa ll a m bula nte r Hilfe 200 2 b is 2 005 

Preisberein igte Kostensteigerung je 
Fall einer Hilfeart 

Berücksichtigt man bei der Einschätzung des 
Anstiegs der Ausgaben der ambulanten Hil-
fen zur Erziehung die Veränderung des Ver-
braucherpreisindexes zwischen dem Jahr 
2002 und dem Jahr 2005 um 4,9 Prozent, 
dann ergibt sich für die Erziehungsberatung 
eine Senkung der durchschnittlichen Bera-
tungskosten je Fall um 8 Prozent. Für die So-
zialpädagogische Familienhilfe beläuft sich 
die Senkung der Kosten pro Fall auf knapp 
11 Prozent. Beim Erziehungsbeistand/Betreu-
ungshelfer ergibt sich dagegen eine preis-
bereinigte Kostensteigerung um fast 15 Pro-
zent. Für die Sozia le Gruppenarbeit haben die 
Kosten je Fall dagegen auch nach Abzug der 
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Abb. 2 

Einzelbetreuung ergibt sich schließlich preis-
bereinigt eine Steigerung der Kosten je Fall 
um fast ein Drittel (29 %) (siehe Abb. 3). 

Kosten-Nutzenanalysen 

Die Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
stehen unter Legitimationsdruck. Dies erzeugt 
ja die Debatte über mögliche bzw. notwendi-
ge Kosteneinsparungen. Dabei wird aus fachli-
cher Sicht immer wieder darauf hingewiesen, 
dass frühe Interventionen spätere und dann 
zumeist auch teurere Ausgaben ersparen 
(Roos 2002, S 38). Dies gilt nicht nur aus der 
Perspektive ambulanter Hilfen, die dazu bei-
tragen können, kostenintensive Fremdplatzie-
rungen zu vermeiden. Auch für die Fremdplat-
zierungen selbst wird diese Denkfigur geltend 
gemacht: Wenn Fremdunterbringungen die 
jungen Menschen in ihrer Entwicklung wirk-
sam unterstützen, dann können sie ihr Leben 
später in eigener, auch ökonomischer Verant-

Kosten-Nutzen-Analyse daher mit 120.317 € 
je Fall (Roos 2002, S 21) um 31 Prozent über-
höhte Kosten zugrunde. Für das Jahr 1994, an 
dem er sich orientiert, ergeben sich nach der 
hier vorgestellten Berechnung durchschnitt-
liche Kosten je Fall einer Heimunterbringung 
in Höhe von 91.680 € . 

10 Pothmann hat diese Anregung in seinem Vorschlag 
für ein Kennzahlsystem der Kinder- und Jugendhilfe 
für die Darstellung der Ausgben nicht aufgenom-
men (Pothmann 2005, S 133ff.). 

11 Doch auch damit ist nur eine Näherung erreicht. So 
werden jahreszeitliche Kumulationen von neu be-
ginnenden bzw. beendeten Hilfen nicht abgebildet. 
Auch muss in Rechnung gestellt werden, dass die 
durchschnittlichen Kosten je Fall die tatsächlichen 
Kosten für die in demselben Jahr beendeten Hilfen 
tendenziell (allein schon wegen der Inflationsrate) 
übertreffen. Entsprechend werden die künftig ein-
tretenden Kosten für in demselben Jahr neu begin-
nende Hilfen in der Regel über dem für das vorlie-
gende Jahr berechneten Wert liegen. 
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Bereinigte Kostensteigerung 
je Fall stationärer Hiife 2000 bis 2005 
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Abb. 3 

Es wäre nicht nur wünschenswert, durch eine 
konsensuelle standardisierte Berechnung zu 
gleichen Aussagen hinsichtlich der finanziel-
len Seite von Hilfeprozessen zu gelangen. zu-
gleich ist auch die materielle Kosten-Nutzen-
Analyse tangiert. liegen nämlich die 
tatsächlichen Kosten einer Heimerziehung, 
wie hier berechnet, deutlich niedriger, so er-
gibt sich in der Folge - eine solide Datenbasis 
für die anderen Elem ente der Schätzung un-
terstellt - ein höherer Wirkfaktor der Jugend-
hilfemaßnahme: Jeder in der Heimerziehung 
investierte Euro führt dann nicht bloß zu drei 
Euro an künftiger Rückvergütung wie Roos 
aufzeigt (Roos 2002, S 32f.; differenzierend: 
Roos 2005, S 145ff.), sondern es werden ge-
samtwirtschaftlich durch ersparte Sozialaus-
gaben einerseits und durch eigene künftige 
Erwerbstätigkeit der Klienten der Fremd-
unterbringung andererseits vier Euro zurück-
gezahlt. 

• Perspektiven 
Die Bedarfe nach Unterstützung von Kindern 
und Familien werden gesellschaftlich erzeugt. 
Die Veränderung der familialen Struktur (z.B. 
durch Trennung und Scheidung mit ihren Fol-
gen) und die Veränderung sozialer Lebenslagen 
(z.B. Armut) erzeugen den Bedarf an Leistun-
gen der Jugendhilfe (KVJS 2005; Menne 2005). 
Die Entstehung dieses Bedarfs können Jugend-
ämter nicht steuern; sie liegt außerhalb ihres 
Einflussbereichs. Jugendämter können auf ei-
nen gesellschaftlich entstandenen Bedarf nur 
reagieren und die Folgen der Veränderungen 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien durch 
fachgerechtes Handeln mildern. 
Dabei können sie aber die Kostenfolgen sol-
cher gesellschaftlichen Prozesse minimieren, 
indem sie zielgenau und frühzeitig für Famili-
en die notwendigen Unterstützungen bereit-
stellen. Rechtzeitiges Handeln erspart hier -
wie anderswo - erhöhte Kosten, die ein ver-
spätetes Wahrnehmen der Wirklichkeit an-
sonsten nach sich zieht. Dies begründet ein 
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verstärktes Vorhalten präventiver Hilfen 
ebenso wie zeitnahe Fremdplatzierungen wo 
diese erforderlich sind. 

Eine weitere aktive Gestaltungsmöglichkeit 
bei den Ausgaben der Fremdunterbringungen 
haben Jugendämter in den Verhandlungen, 
die sie mit den Trägern der freien Jugendhilfe 
über die Entgelte bei Fremdunterbringungen 
führen müssen. Hier kann ein kompetentes 
Kostencontrolling dafür Sorge tragen, dass 
die Kostenentwicklung für die Hilfen außer-
halb des Elternhauses die jährliche Inflations-
rate nicht unbeabsichtigt um mehr als das 
Doppelte übertrifft. 

Die vorgelegte Kostenberechnung kann dafür 
als Instrument eingesetzt werden. Sie lässt 
sich für jedes Bundesland ebenso wie für jede 
Gebietskörperschaft nachvollziehen. Örtliche 
Kostenanalysen können dabei aufgrund des 
unmittelbar vorliegenden Datenmaterials ver-
bliebene Ungenauigkeiten beheben. 
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